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stoppt auf halber Strecke | KLINIK-SONDERVERMÖGEN Land reduziert Investitionsstau – Fragen bleiben

P R Ä V E N T I O N

Krankenkassen fördern 
 gesunde  Lebenswelten
Die Krankenkassen intensivieren ihre Anstrengungen bei der Präven-
tion. Sie fördern Maßnahmen für sozial benachteiligte Zielgruppen 
ab sofort gemeinsam und stehen im Dialog mit Land, Kommunen und 
anderen. Das Ziel: Impulse für gesunde Lebenswelten.

A ls der Gesetzgeber 2015 das 
Präventionsgesetz verabschie-
det hat, bekamen die Kran-
kenkassen Hausaufgaben. Sie 

sollten künftig mit bundesweit rund 500 
Millionen Euro im Jahr deutlich mehr 
Geld als bisher für die Gesundheitsförde-
rung zur Verfügung stellen und sich da-
bei verstärkt und auch gemeinsam in �Le-
benswelten� wie Kommunen, Stadtteilen 
und Einrichtungen engagieren. Außerdem 
gefordert: Strategische Abstimmungen 
mit anderen maßgeblichen Verantwort-
lichen. Seitdem hat die gesetzliche Kran-
kenversicherung in Niedersachsen eini-
ges auf die Beine gestellt. 

Bisherige erfolgreiche Aktivitäten in 
Lebenswelten setzen die einzelnen Kassen 
fort, indem sie individuell etwa mit Kinder-
gärten und Schulen zusammenarbeiten. 
Dieses pluralistische Vorgehen hat sich 
hierbei bewährt, weil unterschiedliche Be-
darfe auf unterschiedliche Angebote tref-
fen. Gleichzeitig unternehmen die Kassen 
noch größere Anstrengungen, um auch 
schwerer erreichbare, sozial benachteilig-
te Zielgruppen in ihren jeweiligen Lebens-
welten mit Maßnahmen der Prävention 

und Gesundheitsförderung zu unterstüt-
zen. Seit Anfang Mai fördern sie entspre-
chende Projekte deshalb gemeinsam über 
eine neu eingerichtete Stelle. Diese �Ge-
meinsame Stelle der GKV� nimmt Anträ-
ge entgegen, informiert Antragsteller über 
die Abläufe und administriert das Förder-
verfahren. Die Antragsteller haben da-
mit einen zentralen Ansprechpartner. Die 
Förderentscheidungen selbst werden auch 
weiterhin durch die Kassen getroffen. Die 
Gemeinsame Stelle der GKV ist organisa-
torisch bei der Landesvereinigung für Ge-
sundheit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen angesiedelt.

Höhere Chance auf gesundes Leben

Gemeinsam gefördert werden gezielte 
Maßnahmen für Personengruppen wie 
etwa Langzeitarbeitslose, Menschen mit 
Behinderungen, Menschen mit Migrati-
onshintergrund und Alleinerziehende. Die 
Maßnahmen sollen nicht nur das Verhal-
ten der Zielgruppe, sondern insbesonde-
re auch die Verhältnisse und Rahmenbe-
dingungen in der jeweiligen Lebenswelt 
nachhaltig verändern. 
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Uwe Klemens (Foto) ist neuer Ver-
bandsvorsitzender des vdek. Die Mit-
gliederversammlung des Verbandes 
hat den ehrenamtlich tätigen Versi-
chertenvertreter der Techniker Kran-
kenkasse (TK) im Dezember einstim-
mig in das Amt gewählt. Klemens 
folgt auf Christian Zahn (DAK-Ge-
sundheit), der die Position seit 2006 
innehatte. Um Kontinuität sicherzu-
stellen, wird Zahn bis zum Ende der 
Sozialwahlperiode in diesem Jahr als 
stellvertretender Verbandsvorsitzen-
der fungieren. Der gebürtige Rhein-
land-Pfälzer Klemens ist bereits seit 
Dezember 2014 stellvertretender Ver-
bandsvorsitzender des vdek und seit 
März 2016 Nachfolger von Christian 
Zahn als alternierender Verwaltungs-
ratsvorsitzender des GKV-Spitzenver-
bandes. Seine weiteren Stellvertre-
ter sind Thomas Auerbach (BARMER) 
und Hansjürgen Schnurr (KKH Kauf-
männische Krankenkasse).

A U S  D E M  V D E K

Uwe Klemens  
zum Vorsitzenden 
gewählt
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�Dialogforums Prävention� zu führen. Die-
ses soll unter anderem Ziele definieren, 
Impulse zu trägerübergreifender Zusam-
menarbeit geben sowie Handlungsbedar-
fe identifizieren und Handlungsempfeh-
lungen aussprechen. Das Dialogforum hat 
erstmals im November 2016 getagt.

Zusätzliche Finanzmittel führen auch 
zu Begehrlichkeiten, oder, vorsichtiger for-
muliert, zu Missverständnissen. Missver-
ständnisse mussten die Krankenkassen 
auch bei der Umsetzung des Präventions-
gesetzes ausräumen. So hat der Gesetzge-
ber � anders als bisweilen vermutet � kei-
ne neuen Leistungen oder Leistungsinhalte 
geschaffen oder den Krankenkassen zu-
sätzliche Zuständigkeiten als Kostenträ-

ger zugewiesen. Präventionsleistungen 
der Krankenkassen orientieren sich auch 
weiterhin an den Definitionen des Sozi-
algesetzbuchs und den Inhalten des Leit-
fadens des GKV-Spitzenverbandes. Und 
bei aller Bereitschaft zum Dialog: Wie 
bei jeder anderen Leistung der gesetzli-
chen Krankenversicherung verbleibt auch 
bei der Präventionsleistung die Entschei-
dungssouveränität bei den Kassen.  

»Die Maßnahmen sollen  
die Verhältnisse in den 
Lebenswelten nachhaltig 
verändern.«

Neben der Förderung über die Gemeinsa-
me Stelle unterstützen die Ersatzkassen 
solche lebensweltlichen Aktivitäten zur 
Verminderung sozial bedingter Ungleich-
heit von Gesundheitschancen auch als 
Gruppe über die vdek-Landesvertretung 
(Ansprechpartnerin: Katharina Viehmann, 
Telefon: 0511 / 3 03 97 � 51,  katharina. 
viehmann@vdek.com).

Breites Bündnis

Die Krankenkassen stehen darüber hin-
aus im Austausch mit anderen Trägern 
von Präventionsleistungen. Grundlage da-
für ist eine Landesrahmenvereinbarung, 
die sie im vergangenen Jahr mit dem Land 
Niedersachsen, der gesetzlichen Renten-
versicherung und der gesetzlichen Unfall-
versicherung abgeschlossen haben. Nie-
dersachsen gehörte damit zu den ersten 
Bundesländern mit einer Landesrahmen-
vereinbarung Prävention.

Der Vereinbarung beigetreten sind 
die Bundesagentur für Arbeit, die obers-
ten Landesbehörden für den Arbeitsschutz 
sowie die kommunalen Spitzenverbände, 
die auch an den Verhandlungen beteiligt 
waren. Damit gibt es in Niedersachsen ein 
breites Bündnis für Gesundheitsförderung 
und Prävention.

Konkret haben die Beteiligten ver-
einbart, unter Federführung der gesetzli-
chen Krankenversicherung einen dauer-
haften Austausch im Rahmen eines neuen 

LEBENSWELT STADTTEIL: Die Krankenkassen wollen sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen mindern.
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Die Krankenkassen erfüllen ihren 
Präventionsauftrag aus Überzeugung. 
Schon vor dem Präventionsgesetz ha-
ben sie mehr Geld dafür ausgegeben 
als sozialgesetzlich gefordert. Den-
noch hat der Gesetzgeber den Richt-
wert noch einmal deutlich angehoben. 
Die Schieflage: Bei allen Lippenbe-
kenntnissen, dass es eine gemein-
same gesellschaftliche Verantwor-
tung für Prävention gibt, wurden nur 
die Krankenkassen zu einem höhe-
ren finanziellen Einsatz verpflichtet. 
Und schon systematisch kann es nicht 
richtig sein, dass der Gesetzgeber Mil-
lionenbeträge aus der Sozialversiche-
rung zwangsweise an eine nachgeord-
nete staatliche Behörde wie die BZgA 
überweisen lässt. Gleichwohl: Im Prä-
ventionsgesetz stecken Chancen. Und 
die werden in Niedersachsen genutzt. 
So sehr Pluralismus als Grundprin-
zip von Prävention und Gesundheits-
förderung richtig ist, so sinnvoll sind 
 ergänzende Kooperationen: Land, So-
zialversicherung, kommunale Vertre-
ter und andere sitzen an einem Tisch, 
um sich � in dieser Form erstmals und 
dauerhaft � zu Bedarfen und Zielen 
bei Präventionsmaßnahmen auszu-
tauschen. Die Krankenkassen haben 
Handlungsfelder definiert, in denen 
sie künftig gemeinsam vorgehen. Es 
gibt den Willen, die Prävention in 
Niedersachsen voranzubringen. Auf 
diesem Weg ist allen Beteiligten Er-
folg zu wünschen.

K O M M E N T A R

Trotz Schieflage: 
Präventionsgesetz 
bietet Chancen

von 
JÖRG NIEMANN  
Leiter der  
vdek-Landesvertretung 
Niedersachsen
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S O Z I A L W A H L 

Fünf Millionen Gelegenheiten 
zum Mitbestimmen 
Am 31. Mai endete für die meisten Ersatzkassen-Mitglieder die Frist 
zur Teilnahme an der Sozialwahl. Sozialministerin Cornelia Rundt und 
vdek-Landeschef Jörg Niemann hatten zur Wahl aufgerufen.

Die Sozialwahl ist von enormer 
Bedeutung für die Versicherten, 
denn es geht um zentrale Fragen 
der Kranken-, Unfall- und Renten-

versicherung. Deshalb appelliere ich an alle 
Wahlberechtigen, ihr Wahlrecht zu nutzen! 
Nur wer seine Stimme abgibt, hat Einfluss 
darauf, wer in Zukunft die Interessen der 
Versicherten in den Vertreterversammlun-
gen und Verwaltungsräten vertritt�, sagte 
Niedersachsens Sozialministerin Cornelia 
Rundt in ihrem gemeinsamen Aufruf mit 
dem Leiter der vdek-Landesvertretung, Jörg 
Niemann. Bei der Wahl konnten rund fünf 
Millionen Wahlberechtigte in Niedersach-
sen bis Ende Mai darüber entscheiden, wer 
bei den Ersatzkassen und der Deutschen 
Rentenversicherung Bund das Sagen hat. 
Stichtag für BARMER-Mitglieder ist der 4. 
Oktober. Die Sozialwahl findet alle sechs 
Jahre als Briefwahl statt. 

Das Prinzip der Sozialwahl: Ersatz-
kassen-Mitglieder wählen aus dem Kreis 
der Versicherten ehrenamtliche Vertreter 
in die Verwaltungsräte ihrer Kassen. Und 

die haben entscheidenden Einfluss: Der 
Verwaltungsrat legt Satzungsleistungen 
fest, wählt und kontrolliert den Vorstand 
und beschließt Haushalt und Zusatzbeiträ-
ge. Er ist an allen Entscheidungen betei-
ligt, die für die Kasse grundsätzlich wichtig 
sind und ihre Versicherten direkt betref-
fen. Nicht zuletzt überprüfen Selbstver-
walter Widersprüche von Versicherten, 
die sie sich von ihrer Kasse ungerecht be-
handelt fühlen. 

Dritter Weg 

Dieses Prinzip der Selbstverwaltung ist 
Kernprinzip der deutschen Sozialversi-
cherung, ein dritter Weg zwischen Staat 
und Markt. Dabei soll soziale Sicherung 
nicht nach staatlicher Kassenlage und all-
umfassender staatlicher Festlegung er-
folgen, aber auch nicht den Kräften des 
freien Marktes überlassen werden, da 
ansonsten sozial Schwächere oder Men-
schen mit hohem Krankheitsrisiko ausge-
schlossen würden.  

Die Ersatzkassen setzen auf eine star-
ke Selbstverwaltung in einem soli-
darischen Gesundheitswesen. Dieses 
Bekenntnis stand im Mittelpunkt ei-
nes Austauschs zwischen ehrenamt-
lichen Verwaltungsratsmitgliedern 
der Ersatzkassen aus ganz Nieder-
sachsen und der vdek-Landesvertre-
tung. Die Verwaltungsratsmitglieder 
hatten sich im Haus der Landesver-
tretung aus erster Hand über die lan-
desbezogene Vertragsgestaltung und 
Interessenvertretung durch den Ver-
band informiert. Auf der Tagesord-
nung standen Anforderungen an eine 
qualitativ hochwertige Krankenhaus-
versorgung, die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung im Flächen-
land Niedersachsen sowie die Umset-
zung der Reform der Pflegeversiche-
rung zum Jahreswechsel. 
Die Verwaltungsratsmitglieder be-
tonten dabei, dass die Selbstver-
waltung wesentliche Festlegungen 
für das Handeln der Krankenkas-
sen treffe. �Selbstverwaltung be-
deutet gelebte Demokratie in der ge-
setzlichen Krankenversicherung, 
indem gewählte ehrenamtliche Ver-
treter der Versicherten und Arbeit-
geber in den Verwaltungsräten der 
Krankenkassen mitwirken�, hieß es 
vonseiten der Teilnehmer. Diese di-
rekte Beteiligung unterscheide die 
gesetzliche Krankenversicherung in 
Deutschland von staatlichen und pri-
vatwirtschaftlichen Systemen der 
Gesundheitsversorgung. Die Selbst-
verwaltung sei ein Garant dafür, 
dass die Krankenkassen im Interesse 
ihrer Versicherten eine leistungsfä-
hige, hochwertige Versorgung eben-
so im Blick hätten wie die Bezahl-
barkeit der Versorgung.

V E R W A L T U N G S R Ä T E

Ersatzkassen 
 setzen auf starke 
 Selbstverwaltung
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